
Entwurf   

Nr. 30   

Gesetz 

über die Organisation und Geschäftsführung des 

Kantonsrates (Kantonsratsgesetz) 

  

Änderung vom   

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,   

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 28. Oktober 2014,  
 

beschliesst:  
 

I.  

 

Das Kantonsratsgesetz vom 28. Juni 1976 wird wie folgt geändert:   

§ 3 Absatz 2  

 

2 In der Wahlprüfungskommission sollen alle Wahlkreise und alle Fraktionen ange-

messen vertreten sein. Für den Fall eines Ausstands nach § 7 ist pro Fraktion ein 

Ersatzmitglied zu bezeichnen. 

  

§ 6  Absatz 3  

 

3 Die Beschwerdeentscheide werden den Beschwerdeführerinnen und -führern durch 

Protokollauszüge eröffnet. Als Begründung erhalten sie ferner Auszüge aus dem 

Bericht des Regierungsrates und allfälligen Berichten der Wahlprüfungskommission. 

  

§ 10 Sachüberschrift und Absatz 1  

 

Wahl des Präsidiums und der Stimmenzählerinnen und -zähler   
   
1 Nachdem die Neuwahlen aller Wahlkreise behandelt sind, wählt der Kantonsrat das 

Kantonsratspräsidium, die Stimmenzählerinnen und -zähler sowie ihre Stellvertre-

tungen. 

  

  



§ 11  Absatz 1  

 

1 Wenn der neugewählte Kantonsrat konstituiert ist, vereidigt der Alterspräsident oder 

die Alterspräsidentin den Ratspräsidenten oder die Ratspräsidentin. Dieser oder diese 

übernimmt nach der Vereidigung den Vorsitz und vereidigt die Ratsmitglieder. 

  

   

   

Zwischentitel vor § 12  

 

1. Präsidium und Wahlbüro   

§ 12 Wahl des Präsidiums, der Stimmenzählerinnen und -zähler  und ihrer 

Stellvertretungen 

 

 

1 Der Kantonsrat wählt aus seiner Mitte:   

a. das Präsidium, bestehend aus dem Präsidenten oder der Präsidentin und dem 

Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin, 

  

b. die Stimmenzählerinnen und -zähler sowie ihre Stellvertretungen.   
   
2 Die Fraktionen sind bei der Wahl des Präsidiums angemessen zu berücksichtigen.   

   
3 Jede Fraktion stellt einen Stimmenzähler oder eine Stimmenzählerin oder einen 

Stellvertreter oder eine Stellvertreterin. 

  

§ 13  Amtsdauer  

 

1 Die Amtsdauer des Präsidiums dauert von Anfang Juli bis Ende Juni des darauffol-

genden Jahres. Im Wahljahr des Kantonsrates erfolgt der Wechsel anlässlich der 

konstituierenden Sitzung in der Juni-Session. 

  

   
2 Kein Ratsmitglied darf während zwei aufeinanderfolgenden Amtsdauern das Amt des 

Präsidenten oder der Präsidentin oder des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin 

ausüben. 

  

   
3 Die Stimmenzählerinnen und -zähler und ihre Stellvertreterinnen und -vertreter 

werden für die ganze Legislatur gewählt. 

  

§ 14 Wahlbüro  

 

1 Der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin, die Stimmenzählerinnen und -zähler 

sowie ihre Stellvertreterinnen und -vertreter bilden zusammen das Wahlbüro. 

  

   
2 Das Wahlbüro ist für die korrekte Durchführung und Auszählung aller Wahlen im 

Kantonsrat zuständig. 

  

§ 17 Stellvertretung des Präsidenten oder der Präsidentin  

 

1 Der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin unterstützt den Präsidenten oder die   



Präsidentin bei der Amtsführung und übernimmt die Präsidialaufgaben, wenn der 

Präsident oder die Präsidentin verhindert ist oder sich an der Diskussion beteiligen 

will. 
   
2 Ist auch der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin verhindert, übernimmt das 

anwesende Ratsmitglied, das zuletzt das Amt des Präsidenten oder der Präsidentin 

innehatte, die Präsidialaufgaben. 

  

§ 20 Organisation und Aufgaben der Geschäftsleitung  

 

1 Das Präsidium des Kantonsrates bildet zusammen mit den Fraktionspräsidentinnen 

und -präsidenten die Geschäftsleitung. Der Staatsschreiber oder die Staatsschreiberin 

und der Leiter oder die Leiterin der Parlamentsdienste nehmen mit beratender Stimme 

an den Sitzungen teil. 

  

   
2 Die Geschäftsleitung fasst ihre Beschlüsse mit einfachem Mehr. Das Präsidium des 

Kantonsrates nimmt an den Abstimmungen teil. Bei Stimmengleichheit nach zwei-

maliger Abstimmung gibt die Stimme des Präsidenten oder der Präsidentin den Aus-

schlag. 

  

   
3 Nach Bedarf werden die Präsidentinnen und Präsidenten der Kommissionen, die 

Mitglieder des Regierungsrates oder der Präsident oder die Präsidentin des Kantonsge-

richtes zu den Sitzungen eingeladen. Sie haben beratende Stimme. Diese Personen 

können auch Antrag auf Teilnahme stellen. 

  

   
4 Die Geschäftsleitung   

a. fördert die Zusammenarbeit und die gegenseitige Information zwischen Präsidium, 

Kommissionen, Fraktionen, Regierungsrat und Kantonsgericht, 

  

b. koordiniert die Arbeiten der Kommissionen und entscheidet über die Zuweisung der 

Geschäfte an die Kommissionen oder stellt dem Kantonsrat im Streitfall Antrag 

dazu, 

  

c. stellt Antrag auf Bestellung einer Spezialkommission,   

d.  nimmt die längerfristige Planung der Sessionsschwerpunkte vor,   

e. legt nach Rücksprache mit dem Regierungsrat die Traktandenliste fest und ent-

scheidet über die Anzahl Sitzungen, 

  

f. bereitet die Wahlgeschäfte vor,   

g. kann zu ihrer Unterstützung eine Stabsgruppe, bestehend aus je einem Mitglied 

jeder Fraktion, einsetzen, 

  

h. besorgt die weiteren Geschäfte, die ihr dieses Gesetz oder die Geschäftsordnung 

des Kantonsrates zuweisen oder die nicht einem andern Organ zugewiesen sind. 

  

   
5 Zur Vorbereitung der Wahlgeschäfte kann die Geschäftsleitung die für den Sachbe-

reich zuständige Kommission oder einen Kommissionsausschuss einsetzen oder deren 

Präsidenten oder Präsidentin beiziehen. Das Nähere zur Wahl und zum Vorverfahren 

regeln die Geschäftsordnung und die Richtlinien der Geschäftsleitung. 

  

§ 20a Absatz 3 (neu)  

 

3 Die Kommissionen werden in offener Wahl bestellt, wenn nicht ein Drittel der   



stimmenden Ratsmitglieder geheime Wahl verlangt. 

§ 26 Unterabsatz a  

 

Kommissionen, denen die Prüfung von Rechnungen obliegt, können im Rahmen dieser 

Aufgabe überdies: 

  

a. den Leiter oder die Leiterin und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fi-

nanzkontrolle zu den Beratungen beiziehen und zu den Rechnungen befragen, 

  

§ 27 Absatz 3a  

 

3 Kommissionsausschüsse, welche Rechnungen zu prüfen haben, können im Rahmen 

ihres Prüfungsauftrages überdies: 

  

a. den Leiter oder die Leiterin und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fi-

nanzkontrolle zu den Beratungen beiziehen und zu den Rechnungen befragen, 

  

§ 27a  Absatz 2  

 

2 Die Aufsichts- und Kontrollkommission kann für Abklärungen den Leiter oder die 

Leiterin und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzkontrolle oder aussen-

stehende Sachverständige beiziehen und Einsicht in die Berichte der Departements- 

und Gerichtscontroller nehmen. 

  

§ 27b  Absatz 2  

 

2 Beim Vorgehen nach § 27a Absatz 3 gibt die Aufsichts- und Kontrollkommission 

dem zuständigen Departementsvorsteher oder der zuständigen Departementsvorste-

herin spätestens vor Abschluss der Abklärungen Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Dieser oder diese ist berechtigt, Ergänzungsfragen zu stellen. Diese Rechte stehen 

sinngemäss auch dem Präsidenten oder der Präsidentin des Kantonsgerichtes zu. 

  

§ 28  Absatz 3  

 

3 Wenn der Regierungsrat am Amtsgeheimnis festhält, orientiert er die Kommission 

durch einen Bericht. 

  

§ 29 Information der Öffentlichkeit und der Fraktionen  

 

1 Die Kommissionen informieren die Medien in der Regel über ihren Präsidenten oder 

ihre Präsidentin, allenfalls über ein beauftragtes Kommissionsmitglied. Diese gelten 

auch als Ansprechpersonen für die Medien. 

  

   
2 Bei der Information der Öffentlichkeit werden nur die Beschlüsse der Kommission, 

deren wesentliche Begründung und die Stimmenverhältnisse der Abstimmungen 

bekanntgegeben. Die übrige Kommissionstätigkeit unterliegt dem Amts- und dem 

Sitzungsgeheimnis. 

  

   
3 Die Kommissionsmitglieder dürfen unter Wahrung des Amtsgeheimnisses (§ 28) ihre 

Fraktionen über die Kommissionsverhandlungen informieren. Nicht informieren dürfen 

sie über persönliche Äusserungen anderer Kommissionsmitglieder, die nicht mit dem 

  



Beratungsgegenstand in Zusammenhang stehen. 
   
4 Mitglieder der Fraktionen und andere Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

dürfen Dritten keine über die Angaben gemäss Absatz 2 hinausgehenden Informatio-

nen bekanntgeben. 

  

§ 30  

 

wird aufgehoben   

§ 31  Absätze 1 und 2  

 

1 Die Protokolle der Kommissionssitzungen, mit Ausnahme jener der Aufsichts- und 

Kontrollkommission, stehen den Mitgliedern des Kantonsrates und den interessierten 

Behördemitgliedern und Amtsstellen offen. 

  

   
2 Nach Erledigung des Geschäftes (einschliesslich Referendum und Volksabstimmung) 

kann die Staatskanzlei die Benützung der Kommissionsprotokolle zum Zwecke der 

Rechtsanwendung und für wissenschaftliche Arbeiten gestatten. 

  

§ 32  Stellung der Parlamentsdienste  

 

1 Zu den Parlamentsdiensten gehören das Sekretariat des Kantonsrates sowie der 

Kommissionendienst. Diese sind Teil der Staatskanzlei, welche in diesen Aufgaben-

bereichen dem Kantonsrat unterstellt ist. 

  

   
2 Die zuständige Behörde wählt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Wahl des 

Leiters oder der Leiterin der Parlamentsdienste und der wissenschaftlichen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter des Kommissionendienstes bedarf der Bestätigung durch die 

Geschäftsleitung. 

  

§ 32a Aufgaben des Kommissionendienstes  

 

1 Der Kommissionendienst erfüllt insbesondere folgende Aufgaben: Er   

a. plant, organisiert und koordiniert die Kommissionssitzungen,   

b. besorgt die Sekretariatsgeschäfte,   

c. führt das Protokoll nach Weisungen der Kommission,   

d. beschafft und archiviert Dokumente und wertet sie aus,   

e. berät die Kommissionen in fachlichen und Verfahrensfragen.   

  



   
2 Der Kommissionendienst verkehrt direkt mit dem Kantonsgericht und den Depar-

tementen. Die angegangenen Stellen sind im Rahmen der §§ 25 ff. zur Auskunft und 

zur Mitarbeit verpflichtet. 

  

§§ 32b und 32c  

 

werden aufgehoben.   

§ 32e  

 

wird aufgehoben.   

§ 33 Rechtskonsulent oder Rechtskonsulentin  

 

1 Der Kantonsrat, der Präsident oder die Präsidentin, die Geschäftsleitung, die Kom-

missionen und die Fraktionen können den Rechtskonsulenten oder die Rechtskon-

sulentin zur Begutachtung von grundlegenden Rechtsfragen beiziehen. 

  

   
2 Der Rechtskonsulent oder die Rechtskonsulentin vertritt den Kantonsrat vor Gericht, 

soweit die Geschäftsleitung keinen andern Beschluss fasst. 

  

§ 34  

 

wird aufgehoben.   

§ 35  Absatz 3  

 

wird aufgehoben.   

§ 36  Beratungsunterlagen  

 

1 Die Beratungsunterlagen sind dem Kantonsrat so frühzeitig zugänglich zu machen, 

dass die Zeit für die Kommissionsberatungen ausreicht. 

  

   
2 Ausser in zeitlich dringenden Fällen sollen die Unterlagen den Ratsmitgliedern 

spätestens bei der Bekanntgabe der Traktandenliste zur Verfügung stehen. 

  

   
3 Soweit die Akten zu den Geschäften des Kantonsrates den Mitgliedern nicht zuge-

stellt werden, sind sie elektronisch abrufbar. 

  

§ 37  Absatz 3  

 

wird aufgehoben   

§ 38  Absätze 2 und 3  

 

werden aufgehoben   

  



§ 40 Sachüberschrift sowie Absatz 4 (neu)  

 

Anwesenheit auf der Tribüne und im Ratssaal   
   
4 Der Zugang zum Ratssaal, insbesondere für Medien, bedarf der Bewilligung des 

Präsidenten oder der Präsidentin. 

  

§ 41 Live-Übertragung und Aufzeichnung der Verhandlungen  

 

Die Beratungen und die Beschlussfassung des Kantonsrates können, soweit sie öf-

fentlich sind, live mit Bild und Ton ins Internet übertragen und aufgezeichnet werden. 

  

   

   

§ 42 Sachüberschrift und Absatz 1  

 

Medien   
   
1 Den bei der Staatskanzlei akkreditierten Berichterstatterinnen und Berichterstattern 

der Medien werden die Beratungsunterlagen zur gleichen Zeit wie den Ratsmitgliedern 

zugänglich gemacht. 

  

§ 43  Absatz 2  

 

2 Wird geheime Beratung beantragt, so haben sich die Zuhörerinnen und Zuhörer 

sowie die Medienberichterstatterinnen und -berichterstatter von der Tribüne zu ent-

fernen. 

  

§ 44  Absatz 3  

 

3 Vorbehalten bleiben die besonderen Vorschriften über die Einreichung von Begna-

digungsgesuchen und Petitionen. 

  

§ 46  Absatz 2  

 

2 Das Geschäftsverzeichnis wird halbjährlich aktualisiert und den Mitgliedern des 

Kantonsrates zugänglich gemacht. 

  

§ 49a  Absatz 1 Einleitungssatz sowie Absätze 2 und 3  

 

1 Jedes Ratsmitglied unterrichtet die Geschäftsleitung des Kantonsrates zu Beginn der 

Amtsdauer, beim Neueintritt, zu Beginn jedes Kalenderjahrs und bei jeder Verände-

rung über 

  

   
2 Die Geschäftsleitung kann die Ratsmitglieder auffordern, Interessenbindungen 

bekannt zu geben. In streitigen Fällen entscheidet die Geschäftsleitung. 

  

   
3 Die Interessenbindungen sind öffentlich einsehbar.   



§ 50  Rückweisung von Sachgeschäften sowie Erledigung von Sachgeschäften 

 und Anträgen 

 

 

1 Der Kantonsrat erledigt seine Sachgeschäfte durch Nichteintreten, Annahme oder 

Ablehnung. Vorbehalten bleiben besondere Vorschriften. 

  

   
2 Er kann ein Sachgeschäft, auf das er eingetreten ist, zur Änderung oder zur Prüfung 

an die vorberatende Kommission oder an den Regierungsrat zurückweisen. 

  

   
3 Über alle Anträge, die nicht zurückgezogen werden, ist abzustimmen.   

§ 51  Offene und geheime Stimmabgabe  

 

1 In Sachgeschäften stimmt der Kantonsrat offen ab. Über die Annahme oder Ableh-

nung einer Vorlage ist geheim abzustimmen, wenn dies in der Geschäftsordnung vorge-

schrieben oder im Einzelfall beschlossen wird. 

  

   
2 Abstimmungen werden mit dem elektronischen Abstimmungssystem durchgeführt. 

Die Einzelheiten zur Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse regelt die Ge-

schäftsordnung. 

  

   
3 Die Geschäftsordnung regelt das Nähere für den Fall, dass das elektronische Ab-

stimmungssystem ausfällt. Dabei ist die offene Abstimmung unter Namensaufruf 

durchzuführen, wenn ein Drittel der stimmenden Ratsmitglieder einem solchen Antrag 

zustimmt. 

  

   
4 Wahlen vollzieht der Kantonsrat durch geheime Stimmabgabe. Eine Wahl ist offen 

durchzuführen, wenn dies in diesem Gesetz so vorgesehen ist. 

  

§ 52  Massgebendes Mehr bei Abstimmungen und Wahlen  

 

1 Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der gültig Stimmenden, soweit das 

Gesetz nichts anderes vorschreibt. Enthaltungen werden dabei nicht berücksichtigt. 

Die Geschäftsordnung kann für Abstimmungen, die den Geschäftsgang betreffen, eine 

höhere oder tiefere Stimmenzahl als massgebendes Mehr bezeichnen. 

  

   
2 Bei Wahlen entscheidet im ersten Wahlgang das absolute Mehr der gültig Stim-

menden. Für die Bestimmung des absoluten Mehrs werden die leeren und die ungül-

tigen Wahlzettel nicht berücksichtigt. Beim zweiten Wahlgang entscheidet die höhere 

Stimmenzahl (relatives Mehr). 

  

   
3 Kandidiert bei einer Wahl nur eine Person für das Amt, bleiben die Wahlzettel, auf 

denen dieser Name ohne handschriftlichen Ersatz gestrichen ist, gültig und zählen für 

die Berechnung des absoluten Mehrs. Dies gilt auch für einen zweiten Wahlgang, in 

welchem wiederum das absolute Mehr zu erreichen ist. 

  

  



§ 57  Protokolle  

 

1 Zu jedem an der Session behandelten Geschäft des Kantonsrates wird ein Verhand-

lungsprotokoll erstellt, das namentlich die Anträge mit den wichtigsten Begründungen 

und die Beschlüsse wiedergibt. Die Verhandlungsprotokolle werden zusammen mit 

den Beratungsgrundlagen veröffentlicht. 

  

   
2 Die Beschlüsse des Kantonsrates werden zudem pro Session in einem Kurzprotokoll 

festgehalten. 

  

   
3 Die Staatskanzlei sorgt für die Veröffentlichung der Protokolle im Internet. Davon 

ausgenommen sind die Protokolle und Beratungsgrundlagen bei geheimen Beratungen. 

  

§ 63 Einreichung  

 

1 Ratsmitglieder, Fraktionen und Kommissionen reichen parlamentarische Vorstösse 

schriftlich ein. 

  

   
2 Vorstösse namens einer Fraktion sind vom Fraktionspräsidenten oder der Fraktions-

präsidentin, bei Verhinderung vom Vizepräsidenten oder von der Vizepräsidentin zu 

unterzeichnen. 

  

§ 63a  Stellungnahme des Regierungsrates  

 

1 Der Regierungsrat nimmt zu den Vorstössen in der Regel schriftlich Stellung. Die 

Fristen für die Stellungnahmen betragen ab Eröffnung des Vorstosses: 

  

a. bei Anfragen und Einzelinitiativen sechs Monate,   

b. bei Motionen und Postulaten ein Jahr.   

Lassen sich die Fristen nicht einhalten, entscheidet die Geschäftsleitung über eine 

angemessene Fristverlängerung. Der Kantonsrat wird informiert. 

  

   
2 Der Regierungsrat gibt auf der Traktandenliste seine Anträge zu Einzelinitiativen, 

Motionen und Postulaten bekannt. Die Begründung der Anträge wird den Ratsmit-

gliedern zugänglich gemacht. Sie enthält soweit möglich auch Angaben über die 

absehbaren Kostenfolgen, die Finanzierbarkeit und den Personalbedarf. 

  

   
   
3 Sind bei einem Vorstoss die wesentlichen Forderungen bereits erfüllt, stellt der 

Regierungsrat mit dieser Begründung Antrag auf dessen Ablehnung. 

  

§ 64  Absatz 1  

 

1 Bei der Einreichung einer Anfrage, einer Motion oder eines Postulats kann der 

Erstunterzeichner oder die Erstunterzeichnerin die dringliche Behandlung beantragen. 

  

§ 65  Inhalt  

 

Die Einzelinitiative enthält den ausgearbeiteten Entwurf einer Verfassungsänderung, 

eines Gesetzes, eines Dekretes oder eines Kantonsratsbeschlusses (Erlass, Änderung 

  



oder Aufhebung). 

§ 66  Absätze 1–3  

 

Absatz 1 wird aufgehoben   
   
2 Stimmt der Regierungsrat der Vorberatung der Einzelinitiative durch eine Kommis-

sion zu und lehnt sie niemand aus dem Rat ab, entscheidet der Kantonsrat direkt über 

die Zuweisung an die fachlich zuständige Kommission. 

  

   
3 Wird der Zuweisung an eine Kommission opponiert, erhält zunächst der Initiant oder 

die Initiantin das Wort zur Begründung, worauf der Kantonsrat nach Diskussion ab-

stimmt. Der Kantonsrat weist die Einzelinitiative der zuständigen Kommission zu, 

wenn sich ein Drittel der stimmenden Ratsmitglieder dafür ausspricht. Wird das Drittel 

nicht erreicht, ist die Einzelinitiative erledigt. 

  

§ 67 Absatz 3 (neu)  

 

3 Mit einer Motion kann zudem die Einreichung einer Kantonsinitiative oder eines 

fakultativen Referendums beim Bund verlangt werden. 

  

§ 68  Absatz 2 (neu)  

 

2 Für die Prüfung durch die Behörde kann das Postulat angemessene Fristen vorsehen.   

§ 68a Absatz 2 (neu)  

 

2 Die Begründung einer Motion auf Einreichung einer Kantonsinitiative muss die 

Anforderungen an die Begründung nach Artikel 115 Absatz 2 des Bundesgesetzes über 

die Bundesversammlung vom 13. Dezember 2002 erfüllen. 

  

§ 70  Absätze 2 sowie 3 (neu)  

 

2 Das erheblich erklärte Postulat verpflichtet die beauftragte Behörde innert der fest-

gesetzten Frist zur Prüfung und Berichterstattung. 

  

   
3 Die erheblich erklärte Motion auf Einreichung einer Kantonsinitiative oder eines 

fakultativen Referendums gilt als Einreichungsbeschluss. Dieser verpflichtet den 

Regierungsrat zur Einreichung der Kantonsinitiative oder des fakultativen Referen-

dums beim Bund. 

  

§ 73 Inhalt  

 

Mit der Anfrage wird vom Regierungsrat eine schriftliche Auskunft über eine Ange-

legenheit der Staatsverwaltung verlangt. 

  

§ 74  Behandlung  

 

1 Bei der Behandlung der Anfrage im Rat erklärt der Erstunterzeichner oder die Er-

stunterzeichnerin, ob er oder sie mit der Antwort des Regierungsrates zufrieden ist. 

  



   
2 Eine Diskussion findet nur statt, wenn der Erstunterzeichner oder die Erstunter-

zeichnerin sie verlangt. 

  

§ 75 Inhalt  

 

Bemerkungen sind kurze Feststellungen und Anregungen zu Planungs- und Rechen-

schaftsberichten, zum Voranschlag, zum Jahresbericht und zu weiteren Berichten, die 

der Kantonsrat lediglich zur Kenntnis nimmt, oder zu Teilen davon. 

  

§ 76  Überweisung und Veröffentlichung  

 

Bemerkungen werden dem Regierungsrat oder dem Kantonsgericht überwiesen und 

mit Ausnahme der Bemerkungen zu weiteren Berichten zusammen mit dem Beschluss 

des Kantonsrates über die Kenntnisnahme oder die Genehmigung veröffentlicht. 

Vorbehalten bleibt § 79a. 

  

§ 78 Absätze 3 und 4  

 

3 Der Aufbau des Legislaturprogramms orientiert sich an den Hauptaufgaben gemäss 

§ 9 Absatz 1 des Gesetzes über die Steuerung der Finanzen und Leistungen. 

  

Absatz 4 wird aufgehoben.   

Zwischentitel vor § 83  

 

9. Petitionen   

Zwischentitel nach § 84 (neu)  

 

10. Begnadigungsgesuche   

§ 84a (neu)  Behandlung  

 

1 Begnadigungsgesuche sind bei der Staatskanzlei einzureichen. Diese zieht zur 

Vervollständigung der Akten das Justiz- und Sicherheitsdepartement bei. 

  

   
2 Der Kantonsrat behandelt Begnadigungsgesuche nur, wenn sie mindestens 60 Tage 

vor Sessionsbeginn eingereicht worden sind. 

  

   
3 Später eingereichte oder aus einem andern Grund nicht behandlungsfähige Begna-

digungsgesuche werden für die nächste Session zurückgestellt. 

  

  



   
4 Wird ein Begnadigungsgesuch vor Ablauf der Sperrfrist ohne wesentliche neue 

Begnadigungsgründe erneuert, ist das Gesuch von der Staatskanzlei unter Angabe des 

Grundes zurückzuschicken. 

  

   
5 Das Nähere zur Behandlung der Begnadigungsgesuche regelt der Kantonsrat in 

seiner Geschäftsordnung. 

  

§ 86  Absatz 2  

 

2 Die Geschäftsleitung kann für Ratsmitglieder, die besondere Untersuchungen 

durchführen, umfangreiche Akten prüfen oder Berichte oder Ähnliches ausarbeiten 

müssen, eine Sonderentschädigung festsetzen. 

  

§ 88 Streitige Entschädigungsansprüche  

 

Bei streitigen Entschädigungsansprüchen ist die verwaltungsgerichtliche Klage zu-

lässig. Die Geschäftsleitung des Kantonsrates versucht vorgängig zu vermitteln. 

  

§ 89a  Übergangsbestimmung der Änderung vom     (neu)  

 

Der bei Inkrafttreten der Änderung vom     amtierende Präsident oder die am-

tierende Präsidentin und der amtierende Vizepräsident oder die amtierende Vizeprä-

sidentin können in Abweichung von § 13 Absatz 2 für eine ganze Amtsdauer wieder-

gewählt werden. 

  

II.  

 

Im gesamten Gesetz werden die Personen- und Funktionsbezeichnungen im generi-

schen Maskulin durch geschlechtergerecht formulierte Personen- und Funktionsbe-

zeichnungen ersetzt, namentlich die Bezeichnungen Präsident, Beschwerdeführer, 

Stimmenzähler, Stellvertreter, Staatsschreiber, Vorsteher, Sachbearbeiter, Mitarbeiter, 

Teilnehmer, Zeuge, Berichterstatter, Initiant, Motionär, Vertreter, Zuhörer, Unter-

zeichner und Zusammensetzungen mit diesen Bezeichnungen, und die damit verbun-

denen grammatikalischen Anpassungen vorgenommen. 

  

III.  

 

Das Gesetz über die amtlichen Veröffentlichungen (Publikationsgesetz) vom 20. März 

1984 wird wie folgt geändert: 

  

§ 11  Veröffentlichung der Verhandlungen des Kantonsrates  

 

Die Verhandlungen des Kantonsrates werden nach den Vorschriften des Parlaments-

rechts im Internet veröffentlicht. 

  



§ 12  

 

wird aufgehoben.   

§ 16 Absatz 1  

 

1 Die Staatskanzlei gibt das Luzerner Kantonsblatt und die Gesetzessammlung des 

Kantons Luzern heraus und betreibt und pflegt im Internet eine Datenbank zur Ver-

öffentlichung der Verhandlungen des Kantonsrates. 

  

IV.  

 

Die Änderung tritt am 1. Juni 2015 in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen Refe-

rendum. 

  

   

   

   

   

Luzern,   

   

Im Namen des Kantonsrates   

Die Präsidentin:   

Der Staatsschreiber:   

 


